
BVP – Behandlung im Voraus 
planen

Ein Angebot zur Vorsorge für den Fall 
schwerer Erkrankungen 

BVP-Gesprächsbegleiter unterstützen Sie als 
Bewohner, Angehörige oder Bevollmächtigte/
Betreuer bei der Erstellung einer gesundheit-
lichen Vorausplanung und deren Umsetzung.

Zentraler Ansprechpartner

Andreas Gerdes
Regionaler BVP-Koordinator

Telefon  02182 / 85 07 77
Mobil   0173 / 626 18 59
E-Mail   info@bvp-rkn.de

Postadresse:
Technologiezentrum Glehn GmbH
BVP regional 
Königstraße 32–34
41460 Neuss

www.bvp-rkn.de

Unser Anliegen

	Wir wollen, dass Sie bei schwerer Krank-
heit so behandelt werden, wie Sie das 
wünschen – auch wenn Sie selbst dann 
nicht entscheiden können.


	Es ist unser Anliegen, diese Wünsche gut 

zu kennen und danach zu handeln.

	Wir bieten Ihnen an, mit Ihnen zu  
sprechen und Ihre Wünsche aufzuschrei-
ben.

Ihre Ansprechpartner

In der Einrichtung stehen Ihnen BVP-quali-
fizierte Gesprächsbegleiter zur Verfügung.
Den Kontakt vermittelt Ihnen Ihre Einrich-
tung.

BVP – Behandlung 
im Voraus planen
im Rhein-Kreis Neuss

„Unser Anliegen ist, dass Menschen 
künftig so behandelt werden, wie sie das 
wollen – auch wenn sie sich einmal nicht 
mehr selbst dazu äußern können.“

www.bvp-rkn.de



Warum „Behandlung im Voraus 
Planen“?

Viele Menschen fragen sich:

	Was geschieht mit mir, wenn ich  
nicht mehr selbst mitteilen kann, welche 
Behandlung einer Erkrankung ich  
wünsche und welche nicht?

	Was kann ich tun, damit mein Wille auch 
dann berücksichtigt wird?

	Angehörige, Bevollmächtigte oder  
Betreuer stellen sich dann häufig die  
Frage: Was hätte sie/er gewollt? 

Gerade unter Zeitdruck, z. B. in einem Notfall, 
kann Unklarheit über diese Frage schwerwie-
gende Folgen haben.

Behandlung im Voraus Planen bedeutet: 
Qualifizierte Begleitung bei der Vorauspla-
nung für den Fall schwerer Erkrankung. 

Diese Vorausplanung bietet Bevollmächtig-
ten, Betreuern und Ärzten im Krisenfall eine 
verlässliche Orientierung.

Was bedeutet „Behandlung 
im Voraus Planen“?

	Wir sprechen mit Ihnen über Ihren Be-
handlungswillen für den Fall künftiger 
gesundheitlicher Krisen. Dabei können 
Angehörige mit einbezogen werden, 
wenn Sie das wünschen.

	Wir unterstützen Bevollmächtigte/Be-
treuer bei der stellvertretenden  
Vorausplanung, wenn die betroffene 
Person dauerhaft nicht mehr selbst 
entscheiden kann.

	Wir kooperieren mit dem Hausarzt und 
helfen auf Wunsch, eine schriftliche 
Vorausverfügung zu erstellen.

	Wir wirken daran mit, dass Voraus- 
verfügungen bei Bedarf zur Hand sind 
und zuverlässig Beachtung finden.

	Wir unterstützen bei der Aktualisie- 
rung von Vorausverfügungen, da sich 
Behandlungswünsche im Laufe der 
Zeit verändern können.

An wen richtet sich das Angebot?

	An Bewohnerinnen und Bewohner  
einer kooperierenden Einrichtung der 
Seniorenpflege oder Eingliederungshilfe

	An- und Zugehörige

	Vorsorgebevollmächtigte bzw. Betreuer

Das Angebot steht Ihnen unentgeltlich zur 
Verfügung, sofern Sie gesetzlich versichert 
sind.

Das BVP-Netzwerk im Rhein-
Kreis Neuss
Ein Team qualifizierter BVP-Gesprächsbe-
leiter ist zentral beim Technologiezentrum 
Glehn (TZG) angestellt. Es unterstützt die 
Umsetzung Ihrer Vorausplanung und ist für 
Einrichtungen, Interessenten und Ange-
hörige erreichbar. Unter Leitung des BVP- 
Koordinators Andreas Gerdes kooperiert 
das Team unter anderem mit Pflegeeinrich-
tungen, Hausärzten, Rettungsdiensten und 
Krankenhäusern. 

Wir arbeiten nach den Standards der  

Advance Care Planning
Deutschland

www.advancecareplanning.de


